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Landtagswahl: Zulassung der Wahlvorschläge
Am 9. Januar wurden die Wahlvorschläge
für die Landtagswahl von den Kreiswahlaus-
schüssen in den 70 Wahlkreisen des Landes
zugelassen – auch für die beiden Mannhei-
mer Wahlkreise 35 Mannheim I (Käfertal,
Neckarstadt-West, Neckarstadt-Ost/Wohl-
gelegen, Sandhofen, Schönau, Waldhof, Vo-
gelstang und Wallstadt) und 36 Mannheim
II (Feudenheim, Friedrichsfeld, Innenstadt/
Jungbusch, Lindenhof, Neckarau, Neuost-
heim/Neuhermsheim, Rheinau, Schwetzin-
ger-/Oststadt und Seckenheim). Für den
Wahlkreis 35 wurden zehn Wahlvorschläge
zugelassen. Für den Wahlkreis 36 wurden
ebenfalls zehn Wahlvorschläge zugelassen.
Inzwischen steht auch die landeseinheit-

liche Reihenfolge auf dem Stimmzettel fest:
Die Landeswahlleiterin hat die Nummerie-
rung mitgeteilt. Die genauen Daten sind
in der Öffentlichen Bekanntmachung des
Amtsblatts vom 22. Januar zu finden (auch
online unter www.mannheim.de/amtsblatt).

Wählerverzeichnis wurde erstellt
Am vergangenen Wochenende wurde das
Wählerverzeichnis für die beiden Mannhei-
mer Wahlkreise erstellt. Automatisch einge-
tragen wurden etwa 200.000 Mannheime-
rinnen undMannheimer, die seit mindestens
8. Dezember 2025 in Baden-Württemberg
wohnen, am 25. Januar in Mannheim mit
Hauptwohnung gemeldet sind, die deut-
sche Staatsangehörigkeit besitzen und am
Wahltag das 16. Lebensjahr vollendet haben
werden.

Briefkasten richtig beschriften
Alle Wahlberechtigten erhalten bis spätes-
tens 15. Februar ihre persönliche Wahlbe-
nachrichtigung an die Wohnungsanschrift.
Sie werden gebeten, darauf zu achten, dass
ihr Briefkasten richtig beschriftet ist und alle
für dieWohnung gemeldeten Familiennamen
aufgeführt sind, damit die Briefe auch zuge-
stellt werden können. Die Wahlbenachrich-
tigung enthält alle wichtigen Informationen
zur Wahl.

Briefwahl
Der Briefwahlantrag ist wie gewohnt auf der
Wahlbenachrichtigung vorgedruckt. Noch
bequemer geht es nur mit dem Online-
Briefwahlantrag auf www.mannheim.de/
wahlen oder mit dem QR-Code auf der Wahl-
benachrichtigung. Wer bis 15. Februar keine
Wahlbenachrichtigung bekommen hat, sollte
dies sofort beim Wahlbüro unter 0621/293-
9566 überprüfen lassen, da andernfalls dieGe-
fahr besteht, dass nicht gewählt werden darf.

Wahlbüro
Das Wahlbüro wird von 2. bis 27. Februar
wieder als Lehrbetrieb mit den Verwal-
tungsauszubildenden der Stadt Mannheim
geführt und hilft bei allen Fragen rund um
die Wahl. Nur Wahlempfehlungen gibt es
keine. Die Postanschrift lautet: Stadt Mann-
heim – Wahlbüro, 68119 Mannheim. Telefon:
0621/293-9566.
Die Öffnungszeiten des Wahlbüros im
Rathaus E 5 sind: Montag bis Freitag 8 bis

16 Uhr, Donnerstag bis 18 Uhr. In der Wo-
che vor der Wahl (2. bis 6. März): Mon-
tag bis Donnerstag 8 bis 18 Uhr, Freitag 8
bis 15 Uhr. Weitere Informationen: www.
mannheim.de/wahlen.

Neuerungen bei der Landtagswahl
Am 8. März dürfen die Wahlberechtigten in
Baden-Württemberg erstmals mit zwei Stim-
men über die Zusammensetzung des Land-
tags in Stuttgart entscheiden. Mit der Erst-
stimme wird eine Wahlkreiskandidatin bzw.
ein Wahlkreiskandidat direkt gewählt, mit
der Zweitstimme eine Partei. Diese Stimme
ist maßgebend für die Verteilung der Sitze
insgesamt auf die einzelnen Parteien. Dar-
über hinaus dürfen bei dieser Landtagswahl
zum ersten Mal 16- und 17-Jährige wählen,
während das Wahlalter in der Vergangenheit
noch bei 18 Jahren lag.

Wahlinfo-App
Mit der Wahlinfo-App der Stadt Mannheim
haben Wahlberechtigte und Wahlinteres-
sierte unmittelbaren Zugriff auf umfang-
reiche Informationen. Sie informiert über
grundlegende und aktuelle Themen, er-
innert mithilfe von Push-Nachrichten an
wichtige Termine und beantwortet viele
Fragen, wie zum Beispiel: Wann findet die
Wahl statt? Wie kann ich per Briefwahl wäh-
len? Was, wenn ich kurz vor der Wahl um-
ziehe? Wie lauten die amtlichen Endergeb-
nisse? Die barrierearme Anwendung ist für
Android und iOS erhältlich.

Rappoltsweilerstraße gesperrt
Die StadtMannheim hatmit Tiefbauarbeiten
in der Rappoltsweilerstraße in Friedrichsfeld
begonnen. Die Maßnahme erstreckt sich
über den Abschnitt zwischen den beiden
Einmündungen zum Bischweilerring und
wird bis Freitag, 20. Februar, abgeschlossen
sein.
Im Rahmen der Bauarbeiten wird eine

neue Querungsstelle mit Blindenleitsystem
hergestellt. Zudem werden neue Straßen-
einläufe eingebaut. Im Anschluss daran er-
folgen Markierungs- und Beschilderungsar-
beiten. Für die Dauer der Arbeiten muss die

Rappoltsweilerstraße zwischen den genann-
ten Einmündungsbereichen vollständig ge-
sperrt werden. Eine entsprechende örtliche
Umleitungsbeschilderung wird eingerich-
tet. Die innerhalb des Baustellenbereichs
liegenden Gehwege werden wechselseitig
gesperrt, sodass der Fußverkehr jederzeit
aufrechterhalten bleibt. Die Kosten belaufen
sich auf rund 20.000 Euro.

Weitere Informationen:

www.mannheim.de/baumassnahmen

Kinderfasnacht in Jugendhäusern
Auch in diesem Jahr laden die Einrichtungen
der Jugendförderung zu einem Programm
rund um Fasnacht ein.

Jugendhaus Herzogenried, Zum Herren-
ried 12: Kinderfasnachtsparty für Kinder ab
sechs Jahren am Samstag, 31. Januar, zwischen
15 und 18 Uhr. Kleinere sind in Begleitung ei-
ner erwachsenen Aufsichtsperson ebenfalls
willkommen. Die Kinder mit den schönsten
Kostümen können tolle Preise gewinnen. Das
Team bittet darum, auf realistisch wirkende
oder beängstigende Kostümaccessoires zu
verzichten. Der Eintritt beträgt 1 Euro. Wei-
tere Informationen: 0621/293-7666, jamielee.
imhof@mannheim.de.

JugendhausVogelstang, FreibergerRing6:
Faschingsparty am Samstag, 7. Februar, von
14.11 bis 17.11 Uhr. Der Eintritt beträgt 2 Euro.
Kinder unter sechs Jahren können in Beglei-
tung eines Erwachsenen teilnehmen. Die
Veranstaltung ist barrierefrei zugänglich.
Während der Fasnachtsferien bietet das
Jugendhaus Vogelstang zudem erweiterte

Öffnungszeiten: Für Kinder bis zwölf Jahre
ist montags bis donnerstags von 14 bis 17.30
Uhr sowie freitags von 14 bis 17 Uhr geöff-
net. Jugendliche ab zwölf Jahren können das
Haus dienstags bis donnerstags von 18 bis
21 Uhr und freitags von 17 bis 20 Uhr nut-
zen. Weitere Informationen: 0621/293-8285,
jugendhaus.vogelstang@mannheim.de

Nachbarschaftshaus Rheinau, Rheinauer
Ring 101: Fasnachtsparty am Donnerstag,
12. Februar, von 14.30 bis 18 Uhr unter dem
Motto „Bunte Fasnacht im Nachbarschafts-
haus“ für Kinder ab sechs Jahren. Die Teil-
nahme ist kostenfrei. Dank barrierefreiem
Zugang können wirklich alle jungen Närrin-
nen und Narren unbeschwert mitfeiern, für
Rückfragen dazu: 0621/293-287040

Jugendhaus Hochstätt, Riestenweg 15a:
Fasnachtsfeier am Samstag, 14. Februar,
zwischen 14 und 17 Uhr für alle Gäste ab
sechs Jahren, gerne auch mit Familie. Fra-
gen zur Barrierefreiheit: 0621/293-183520,
jugendhaus.hochstaett@mannheim.de.

Heizungsmodernisierung
Für die Wärmewende in Mannheimer
Mehrparteienhäusern gibt es ab sofort ei-
nen zentralen Wegweiser. Mit der Seite
www.klima-ma.de/waermewende-in-mph
bietet die Klimaschutzagentur eine zentrale
Anlaufstelle füralle,dieeinMehrparteienhaus
besitzen oder verwalten und vor einer Hei-
zungsmodernisierung stehen. Die Plattform
bündelt praktisches Wissen und konkrete
Tipps für den Umstieg auf klimafreundliche
Heizsysteme. Es gibt Hinweise zur Planung,
zu technischen Lösungsvarianten mit Wär-
mepumpen oder Fernwärme, zu Förder- und
Finanzierungsmöglichkeiten sowie zu den
relevanten gesetzlichen Rahmenbedingun-
gen. Ein Schwerpunkt liegt auf den organi-
satorischen Herausforderungen in Mehrpar-
teienhäusern: von Abstimmungsprozessen
innerhalb der Eigentümergemeinschaft bis
zur Ausgestaltung einer zukunftsfähigen

Wärmeversorgung. Ergänzt wird das Angebot
durch weiterführende Links sowie Informati-
onen zu den kostenfreien Beratungsangebo-
ten der Klimaschutzagentur.
Eine integrierte Suche verschafft einen

Überblick über Fachbetriebe und -personen,
die die Basisschulung derWärmewende Aka-
demie absolviert haben und Leistungen für
Mehrparteienhäuser anbieten.
Die Klimaschutzagentur sucht zudem

nach Mannheimer Haushalten, die ihre Hei-
zung bereits erfolgreich modernisiert haben.
Wer bereit ist, das eigene Projekt als Vorbild
auf der Webseite vorzustellen, hilft dabei,
die Wärmewende in Mannheim sichtbarer
zu machen.

Weitere Informationen:

info@klima-ma.de, 0621/86248410

Stadtbibliothek in den Fasnachtsferien
Während der Fasnachtsferien von 16.
bis 22. Februar haben die Bibliotheken
der Stadtbibliothek teils veränderte Öff-
nungszeiten. Die Zentralbibliothek, die
Kinder- und Jugendbibliothek sowie die
Musikbibliothek haben mit Ausnahme
des Fasnachtsdienstags regulär geöff-
net – da öffnet die Zentralbibliothek von
10 bis 13 Uhr, die anderen beiden bleiben

geschlossen. Die ganze Ferienwoche ge-
schlossen sind außerdem die Zweigstellen
Herzogenried, Schönau und Seckenheim.
Auch die Mobile Bibliothek fährt die Hal-
testellen nicht an.

Weitere Informationen:

www.mannheim.de/stadtbibliothek

MedienElternabend
Wie kann es gelingen, Kindern einen altersge-
rechten Zugang zu Medien zu ermöglichen?
Wo steckt das kreative Potenzial vonMedien?
Was müssen Eltern sowie Pädagoginnen und
Pädagogen wissen und berücksichtigen? Der
MedienElternabend der Stadtbibliothek am
Mittwoch, 4. Februar, von 18.30 bis 21 Uhr in
der Zentralbibliothek im Stadthaus N 1 nimmt
in diesem Jahr die Mediennutzung von Kin-
dern im Grundschulalter in den Blick.
Der Einführungsvortrag ab 19 Uhr be-

schäftigt sich mit der Frage, wie eine ge-
lungene Mediennutzung bei Kindern aus-
sehen kann. Ergänzend bietet ein „Markt
der Möglichkeiten” mit Ständen zahlreicher

Kooperationspartner aus der Region sowohl
Gelegenheit zum Austausch mit Fachleuten,
als auch zahlreiche Mitmach-Stationen, die
Anregungen für die gemeinsame Mediennut-
zung von Eltern und Kindern geben. Zusätz-
lich präsentiert die Stadtbibliothek Medien
zum Thema, eine Flyer-Bar sowie zahlreiche
Link-Tipps zu Fortbildungen, Podcasts und
Fördermöglichkeiten.
Die Veranstaltung wendet sich an Eltern

von Vor- und Grundschulkindern sowie an
Pädagoginnen und Pädagogen, die mit die-
ser Zielgruppe arbeiten. Der MedienEltern-
abend ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht
notwendig.

Forum Inklusion und Barrierefreiheit
Wie können Wohnungen, öffentliche Ge-
bäude und der öffentliche Raum barrierefreier
werden?Was braucht es dafür in Planung, Bau
und Modernisierung? Darüber informierte
am 23. Januar das Forum Inklusion und Bar-
rierefreiheit, zu dem die Beauftragte für die
Belange von Menschen mit Behinderungen,
Ursula Frenz, eingeladen hatte. Bereits vor
Beginn lud ein Selbsterfahrungsparcours dazu
ein, Barrieren im Alltag mit Rollstuhl sowie
mit Dunkelbrille und Blindenstock selbst zu
erleben.
Bürgermeister Ralf Eisenhauer betonte in

seinem Grußwort, dass die Stadt Barrierefrei-
heit konsequent mitdenkt: „Eine barrierefreie
Umsetzung bei der Planung und dem Bau von
öffentlichen Einrichtungen und im öffent-
lichen Raum ist für uns selbstverständlich.
Entscheidend ist dabei, dass Barrierefreiheit
von Beginn an berücksichtigt wird.“ Beispiele
für barrierefreie Umgestaltungen sind die Sa-
nierungen der beiden Rathäuser in Wallstadt
und Käfertal, wo unter anderem Rampen ei-
nen barrierefreien Zugang ermöglichen. Auch
Menschen mit Behinderungen werden in der
Planung verschiedener Projekte häufig als Ex-
pertinnen und Experten in eigener Sache mit
einbezogen.
Ein Schwerpunkt des Forums lag auf kon-

kreten Instrumenten, mit denen die Stadt
Barrierefreiheit im Wohnen unterstützt. Ei-
senhauer machte deutlich: „Trotz der ange-
spannten Haushaltslage führen wir als Stadt
unsere Anreize und Hilfestellungen für die
Anpassung derWohnverhältnisse weiter fort.“
Dazu gehört unter anderem das städtische
Förderprogramm „barrierefreier Umbau“,
das Maßnahmen in Mietwohnungen und im
Wohneigentum unterstützt – etwa bei barrie-
refreien Sanitärräumen, Rollstuhlrampen oder
elektrischen Türantrieben. Der Bedarf danach
steigt mit dem demografischen Wandel, denn

immer mehr Menschen sind im Alter auf bar-
rierearmeWohnungen angewiesen.
Anhand von Beispielen wurde darüber hin-

aus gezeigt, wie Barrierefreiheit in der Praxis
gelingen kann. Vorgestellt wurden konkrete
Projekte und Quartiere. Auch die GBG Unter-
nehmensgruppe zeigte als kommunale Woh-
nungsbaugesellschaft, wie sie Barrierefreiheit
im Wohnungsneubau oder bei Sanierungen
umsetzt.
In Fachbeiträgen wurde diskutiert, wie

Kosten, Standards und Regelwerke im barrie-
refreien Wohnungsbau weiterentwickelt wer-
den können, um flexiblere, anpassbare Wohn-
lösungen für alle Menschen zu ermöglichen,
ohne Abstriche bei der Barrierefreiheit zu
machen. Auch Bedürfnisse unterschiedlicher
Gruppen, zum Beispiel von neurodivergenten
Personen, wurden thematisiert: Die bauliche
Gestaltung kann Stress reduzieren undOrien-
tierung erleichtern, etwa durch Akustik, Licht-
führung und klare Strukturen.
Im anschließenden Podiumsgespräch zu

den Chancen und Herausforderungen beim
barrierefreien Planen, Bauen, Wohnen in
Mannheim machte Nora Welsch, Beauf-
tragte der Landesregierung Baden-Würt-
temberg für die Belange von Menschen mit

Behinderungen, deutlich, dass Barrierefreiheit
kein Luxus sein dürfe – gerade, weil vieleMen-
schen mit Behinderungen armutsgefährdet
seien und bezahlbarer, barrierefreier Wohn-
raum dringend gebraucht würde. Bürgermeis-
ter Ralf Eisenhauer betonte: „Barrierefreiheit
ist ein Qualitätsstandard. Damit sie auch
umgesetzt werden kann, braucht es pragma-
tische Lösungen, die im Neubau oder im Be-
stand realisierbar sind.“
Mit Praxisbeispielen, Fachimpulsen und

dem Podiumsgespräch ermöglichte das Fo-
rum den direkten Austausch zwischen Ver-
waltung, Architektinnen und Architekten so-
wie Menschen mit Behinderungen und deren
Angehörigen. Dabei wurde deutlich: Barriere-
freiheit gelingt dort am besten, wo sie früh-
zeitig mitgedacht, praxistauglich geplant und
konsequent umgesetzt wird. Die Veranstal-
tung fand in Kooperation mit der Architekten-
kammer Baden-Württemberg, Kammergruppe
Mannheim, und mit Unterstützung der AG
Barrierefreiheit und dem Badischen Blinden
und Sehbehinderten Verein (BBSV) statt.

DasForumwurde imLivestream
barrierefrei übertragen und ist
weiterhin verfügbar unter: www.
youtube.com/live/tBCHQ-5isSA.

Nora Welsch, Beauftragte der Landesregierung Baden-Württemberg für die Belange
von Menschen mit Behinderungen, und Bürgermeister Ralf Eisenhauer (v.l.) auf dem
Podium beim Forum Inklusion und Barrierefreiheit. FOTO: THOMAS TRÖSTER

App für Parken mit Schwerbehinderung
Barrierefreiheit imAlltagzuverbessern, ist ein
zentrales Anliegen der Stadt Mannheim. Die
Beauftragte für die Belange von Menschen
mit Behinderungen, Ursula Frenz, ist dabei an
vielen Projekten beteiligt, die Inklusion und
selbstbestimmte Teilhabe stärken. Ein aktu-
elles Beispiel ist die neue, barrierefreie App
Park-Stark, die Menschen mit Schwerbehin-
derung bei der Suche nach freien Schwerbe-
hindertenparkplätzen unterstützt.
Mit der App erweitert die Stadt ihr beste-

hendes Angebot von über 250 Stellplätzen in
allen 17 Stadtbezirken um eine digitale Lö-
sung. Dank moderner Sensorik liefert Park-
Stark Echtzeitinformationen darüber, ob ein

Parkplatz frei oder belegt ist, und erleichtert
so die Parkplatzsuche erheblich.
Die von Smart City Mannheim gemeinsam

mit Plan4Better entwickelte App zeigt na-
hegelegene Schwerbehindertenparkplätze
übersichtlich an und ermöglicht die Naviga-
tion per Kartenansicht, Spracheingabe oder
Adresssuche. Ändert sich die Belegung wäh-
rend der Fahrt, schlägt die App automatisch
alternative freie Parkplätze vor und passt die
Route entsprechend an.
Bei der Entwicklung wurde besonderer

Wert auf digitale Barrierefreiheit gelegt:
Park-Stark ist mit Screenreadern kompati-
bel, unterstützt Sprachsteuerung und bietet

eine einfache, intuitive Bedienung. Die Beta-
Phase erfolgte in enger Zusammenarbeit
mit dem Badischen Blinden- und Sehbehin-
dertenverein sowie der Arbeitsgemeinschaft
Barrierefreiheit Rhein-Neckar.
„Mit der neuen App schaffen wir einen

wichtigen Baustein für barrierefreie Mobi-
lität in Mannheim und fördern eine selbst-
bestimmte Teilhabe am Stadtleben“, so Ur-
sula Frenz, Beauftragte für die Belange von
Menschen mit Behinderungen der Stadt
Mannheim.
Die App Park-Stark ist ab sofort im

Apple App Store und im Google Play Store
verfügbar.
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Hinweis in eigener Sache
Aufgrund der Karenzzeit vor der Landtags-
wahl 2026 setzt die Rubrik „Stimmen aus
dem Gemeinderat“ mit Beiträgen der Frak-
tionen, Gruppierungen sowie Einzelstadt-
rätinnen und Einzelstadträten derzeit aus.
Nach der Wahl am 8. März geht es mit den
Beiträgen weiter.

Fachbereich Sport und Freizeit
Der Fachbereich Sport und Freizeit zieht um
und ist ab 29. Januar im Technischen Rat-
haus Mannheim in der Glücksteinallee 11 zu
finden.

Messungen der Geschwindigkeit
Die Stadt Mannheim führt von Montag, 2.,
bis Freitag, 6. Februar, in folgenden Straßen
Geschwindigkeitskontrollen durch:
Hafenstraße – K 5 – Kattowitzer Zeile
(Schönauschule) – Königsberger Allee –
Parkring – Sandhofer Straße – Schönauer
Straße – Wilhelm-Liebknecht-Straße
(Almenhofschule)
Kurzfristige Änderungen oder zusätzli-
che Messstellen aus aktuellem Anlass sind
möglich.

Geschichte der Lederindustrie
Am Mittwoch, 4. Februar, ab 18 Uhr findet
imMARCHIVUM ein Vortrag zur Geschichte
der Lederindustrie in der Metropolregion
Rhein-Neckar statt. Die Lederindustrie war
um 1900 reichsweit führend und ihre Wur-
zeln liegen in Mannheim. Inzwischen ist sie
wie eine Reihe anderer Industriezweige ver-
schwunden. Während die Weinheimer Firma
Freudenberg sich transformierte, gingen die
Lederfabriken Doerr & Reinhart und C. Heyl
in Worms 1945 unter. Im Vortrag wird darauf
eingegangen, welche Persönlichkeiten die
Treiber im Prozess der Industrialisierung wa-
ren und welche Auswirkungen der Industrie-
zweig auf die kommunale Entwicklung hatte.
Weitere Informationen: www.marchivum.de

DELF/DALF-Prüfung
Das Institut Français Mannheim (IF) weist
alle an einer DELF/DALF-Prüfung Inter-
essierten auf den anstehenden Anmelde-
schluss hin. Für die nächsten Prüfungen, die
im Zeitraum von 12. bis 14. März stattfinden,
ist dieser am 27. Februar. Weitere Informatio-
nen: www.if-mannheim.eu/delf-dalf.

Baustellenführungen
Einmal im Monat führt das Nationaltheater
Interessierte über die Spielhausbaustelle
am Goetheplatz. Die Teilnehmenden erfah-
ren, was aktuell auf der Baustelle passiert
und warum die Sanierung notwendig ist. Die
Termine im Januar und Februar sind bereits
ausgebucht. Für Samstag, 28. März, ab 11 und
ab 13 Uhr sind Anmeldungen ab 2. Februar
möglich. Weitere Termine finden an den
folgenden Samstagen jeweils ab 11 und ab
13 Uhr statt: 25. April, 30. Mai, 27. Juni und
25. Juli. Der Zutritt ist nur mit festem Schuh-
werk und ab 12 Jahren möglich. Treffpunkt
ist die Info-BauBude am Goetheplatz (Ecke
Friedrichsring/Goethestraße). Der Eintritt
ist frei. Eine Anmeldung unter 0621/1680150
ist erforderlich.

remClub
Mit dem„remClub“ startendieReiss-Engelhorn-
Museen ein Angebot für Jugendliche von 14 bis
17 Jahren. Mitglieder des Clubs schauen bei
sechs Treffen pro Jahr hinter die Museumskulis-
sen und bringen sich bei Ausstellungsprojekten
aktiv ein. Sie tauschen sich mit Wissenschaftle-
rinnen und Wissenschaftlern aus und nehmen
anWorkshops, Ausflügen und Eröffnungen teil.

2026 begleitet der „remClub“ die Vorberei-
tung zur neuen Sonderausstellung „Schama-
nen Sibiriens“, die im Herbst startet. Bei ei-
nem ersten Treffen am Dienstag, 10. Februar,
ab 17.30 Uhr geht es um die Herkunft von Ob-
jekten aus anderen Kulturen und den verant-
wortungsvollen Umgang mit ihnen.

Ab sofort sind im Museum Weltkulturen
D 5 außerdem die Ergebnisse einer Poster-
Aktion des „remClubs“ zu sehen. Es ging
darum, was die Jugendlichen von einem
Museum erwarten, damit alle Menschen
daran teilhaben können und sich willkom-
men fühlen. Damit beteiligte sich der Club
an der „einander.Challenge“, einer stadt-
weiten Aktion zum Thema Zusammenleben
in Vielfalt.
Alle Termine des „remClubs“ im Über-

blick gibt es online unter kalender.rem-
mannheim.de. Der Mitgliedsbeitrag beträgt
20 Euro pro Jahr. Anmeldung per E-Mail an:
rem-club@rem-mannheim.eu

In der Mittagspause auf Zeitreise
Einmal im Monat laden die Reiss-Engelhorn-
Museen zu kurzweiligen Kuratoren-Führun-
gen in der Mittagspause ein. Im Februar und
März geht es auf Zeitreise in der Ausstellung
„Versunkene Geschichte“. Ein Experte verrät,
was Funde, die bei Grabungen in Mannheim
und Umgebung zum Vorschein kamen, über
die Vergangenheit verraten.
Pro Termin werden zwei Führungen angebo-

ten. Sie beginnen ab 12.30 Uhr und ab 13 Uhr
und dauern jeweils eine halbe Stunde. Die Teil-
nahmegebühr beträgt 5 Euro. Treffpunkt ist an
der Kasse imMuseumWeltkulturen D 5.
Am Mittwoch, 4. Februar, werden die

Uhren um 4.000 Jahre zurückgedreht. Die

Teilnehmenden erfahren, wie die Men-
schen in der Bronzezeit in unserer Region
gelebt haben. Die Entdeckung des Metalls
brachte zahlreiche Neuerungen mit sich.
Am Mittwoch, 4. März, führt die Reise

ins frühe Mittelalter. Ab dem 6. Jahrhun-
dert gab es an Rhein und Neckar fränki-
sche Siedlungen. Zahlreiche Funde er-
zählen von wehrhaften Kriegern, aber
auch vom häuslichen Leben und der
Gesellschaftsstruktur.

Weitere Informationen:

www.rem-mannheim.de

„Es sagt, es liebt uns“
Am Samstag, 31. Januar, feiert das Auf-
tragswerk „Es sagt, es liebt uns“ von Haus-
autor Emre Akal Premiere im Studio Werk-
haus. KI Roboter MO-NI ist ein Fehler im
System. Als stets verfügbare Lebenshilfe
bestellt, entwickelt sie einen eigenen
Willen – mit weitreichenden Konsequen-
zen für eine Kleinfamilie und die Welt. Es
ist eine emotionale Erzählung digitaler
Transformation.
Die Welt hat sich gedreht. Die Digitali-

sierung ist vorangeschritten. Erich K. ist
im Sessel sitzen geblieben, blickt skep-
tisch auf ein Draußen, das er nicht mehr
versteht und vermisst seine verstorbene
Frau. In dieser Situation betritt eine Mo-
dular-Organische-Neuro-Intelligenz, kurz
MO-NI, die Szene. Zur Entlastung seiner
Tochter soll sie liegen gebliebene Care-Ar-
beit erledigen – mit Daten der verstorbe-
nen Mutter und Ehefrau gefüttert. Fremd
blickt derVater auf „dasDing“. Fremdblickt
MO-NI zurück auf die Gepflogenheiten
der Humanoiden. Im Spiegel dieser Bli-
cke entwickelt Emre Akal eine Geschichte

zwischen Sci-Fi und Familiendrama, zwi-
schen absurder Komik und Melancholie,
die Grundannahmen menschlichen Zu-
sammenlebens reflektiert. Denn in Folge
unvorhergesehener Abweichungen vom
definierten Systemablauf verlangt MO-NI
mit der Zeit mehr als nur dienendes As-
sistieren. Sie „will auch jemand sein“ und
konfrontiert die überforderte Kleinfamilie
mit Fragen zu familiären Klischees, mit ei-
nem Bedürfnis nach echter Zugehörigkeit
und eigenen Wünschen.
Als Hausautor der Spielzeit 2025.26 hat

Emre Akal das Auftragswerk „Es sagt, es
liebt uns“ für das Nationaltheater ent-
wickelt. Der Regisseur und Dramatiker
wurde für seine Stücke bereits mehrfach
ausgezeichnet.
Die Premiere ist bereits ausverkauft.

Die nächsten Vorstellungen sind am 5.
und 13. Februar, weitere Termine sind
in Planung. Karten sind unter www.
nationaltheater-mannheim.de, am Kar-
tentelefon unter 0621/1680150 sowie an
der Theaterkasse in O 7, 18 erhältlich.

Rekord bei Winterlichtern
Die Stadtpark Gesellschaft verzeichnete
Mitte Januar einen Besucherrekord: Von 16.
bis 18. Januar besuchten 13.144 Menschen
die Winterlichter im Luisenpark. „Wir bli-
cken auf ein herausragendes Wochenende
bei den Winterlichtern zurück", sagt Mi-
chael Schnellbach, Geschäftsführer der
Stadtpark Gesellschaft. „Es ist das stärkste
Winterlichterwochenende, das wir bisher
hatten."
Insgesamt besuchten bis zur Halbzeit

40.778 Menschen die Winterlichter, im
Vorjahr waren es 43.822. Damit liegen die
Winterlichter 2026 aktuell noch knapp hin-
ter den Zahlen von 2025, dem Jubiläumsjahr
der Stadtparks. 2025 sorgten die Winter-
lichter mit einer Anzahl von 110.364 Besu-
cherinnen und Besuchern für einen neuen
Rekord.
Die Winterlichter werden in diesem Jahr

nicht verlängert. Das Lichtspektakel im Lu-
isenpark läuft noch bis einschließlich 8. Fe-
bruar. Die Öffnungszeiten sind sonntags
bis donnerstags 18 bis 21 Uhr, freitags und
samstags von 18 bis 22 Uhr. Ab 15 Uhr ist

der Zutritt nur noch mit gültigem Winter-
lichterticket möglich, mit regulärem Ticket
endet der Besuch um 16.30 Uhr.

Hintergrund:
Im Winter entsteht im Luisenpark allabend-
lich für einige Wochen eine fantastisch-
leuchtende Welt, in der die Baumkronen
und Stauden, die kunstvollen Statuen,
die Gegend um Brunnenlandschaft und
Gebirgsbach sowie die Uferregionen des
Kutzerweihers im Licht bezaubernder Il-
luminationen erstrahlen. Mit hunderten
Scheinwerfern, zig Projektoren, zahlreichen
Video-Beamern und tausenden LED-Lich-
tern schaffen die Lichtkünstler jedes Jahr
eine märchenhaft-mystische Atmosphäre,
wobei sie darauf achten, weitgehend ener-
giesparende Lichter einzusetzen. Das Be-
sondere sind selbstgefertigte und eigens
für den Luisenpark kreierte Lichtobjekte
und phantasievoll-schwebende Leuchtfigu-
ren. Die Lichterroute führt 2026 in einem
länglichen Rundweg fast durch den gesam-
ten Park.

Kunsthalle: Buch-Club
Was haben die Künstlerinnen und Künstler
gelesen, geschrieben, welche neuen Bücher
gibt es zu den Themen und wie denken wir
unsere Gegenwart vor dem Hintergrund
der Kunst? Der „Buch-Club“ in der Alten
Bibliothek der Kunsthalle lädt ein zu einem
gemeinsamen Blick in Bücher und medi-
ale Beiträge zu den Themen und künstleri-
sche Formen der Werke aus Sammlung und
Sonderausstellungen.
Am Mittwoch, 4. Februar, geht es ab

18.30 Uhr um „Why Have There Been No
Great Women Artists?“. Warum hat es keine
bedeutenden Künstlerinnen gegeben? Der
1971 von der US-amerikanischen Kunsthis-
torikerin Linda Nochlin (1931–2017) veröf-
fentlichte Essay war wegweisend für die
feministische Kunstgeschichte. Zugleich
war der Aufsatz der Auftakt für die wissen-
schaftlichen Arbeiten, die schließlich zu
der gemeinsam mit Ann Sutherland Harris
durchgeführten Ausstellung Women Artists:
1550–1950 im Jahr 1976 führten. In ihrem

Aufsatz untersucht Nochlin die institutio-
nellen Hindernisse, welche Frauen in der
westlichen Welt davon abgehalten haben,
Erfolge in der Bildenden Kunst zu erzielen,
welche mit denen männlicher Künstler ver-
gleichbar wären.
„Ein Verlust der Ganzheit, eine Zerrüttung

der Verbindung, eine Zerstörung oder ein
Zerfall“, so beschreibt Linda Nochlin die Er-
fahrung des modernen Menschen in ihrem
anderen Essay „The Body in Pieces“. In der
Sammlungspräsentation „Der fragmentierte
Körper“ in Kubus 5 nimmt die Kuratorin Lu-
isa Heese diesen Essay zum Ausgangspunkt
der Beschäftigung der Künstlerinnen und
Künstler mit dem „Gefühl der sozialen, psy-
chologischen, ja sogar metaphysischen Frag-
mentierung“, das angesichts epochaler ge-
sellschaftlicher Umbrüche entsteht und zu
neuen künstlerischen Umgangsweisen mit
der menschlichen Gestalt führt. Im Buch-
Club wird ein Blick in Linda Nochlins Denken
geworfen.

Ausstellung zur Polizeifotografie
Was geschieht vor der Absperrung – und
was dahinter? Welche Bilder entstehen
dort, wo Öffentlichkeit endet und Einsatz
beginnt? Diesen Fragen widmen sich die
Reiss-Engelhorn-Museen in Kooperation
mit dem Ministerium des Inneren, für Di-
gitalisierung und Kommunen Baden-Würt-
temberg und präsentieren ab 8. November
die Sonderausstellung „POLIZEIFOTOGRA-
FIE – Vor und hinter der Absperrung“. Rund
120 überwiegend unveröffentlichte Fo-
tografien aus den Archiven der baden-
württembergischen Landespolizei machen
sichtbar, wie vielfältig der Polizeialltag ist.
Die Polizeifotografie erfüllt viele Funk-

tionen: Sie dient der Beweissicherung, der
Dokumentation von Tatorten und Einsät-
zen, der internen Nachbereitung sowie der
öffentlichen Kommunikation, insbesondere
in sozialen Medien. Abgebildet sind Verbre-
chensschauplätze und Spurensicherungen,
Unfallstellen und Fahrzeugkontrollen sowie
Hilfe in ungewöhnlichen Situationen.
Auch die Menschen stehen im Mittel-

punkt, wodurch oft unbeachtete, per-
sönliche Momente sichtbar werden. Die
Fotografien zeigen emotionale Zustände
– Anspannung und Erschöpfung, Nähe und
Distanz, Ordnung und Ausnahmezustand
– zwischen denen oft nur wenige Minuten
liegen. Die Ausstellung zeigt ebenso: Poli-
zeiarbeit kann komplex und gefährlich sein.
In vielen Fällen nahmen Polizeibeamtinnen
und Polizeibeamte selbst die Momente auf.
Sie gelangen erstmals unverändert an die
Öffentlichkeit.
Ebenso zeigt die Ausstellung zahlreiche,

meist unvorhersehbare, manchmal skurrile

und vor allem zwischenmenschliche Mo-
mente. So wird das Festivalgelände zum
Ort der Begegnung auf Augenhöhe, ein
Polizist zum Geleitschutz für eine Enten-
familie auf der Autobahn und der Streifen-
wagen vor dem EM-Stadion zum proviso-
rischen Public-Viewing auf dem Laptop.
Diese Szenen eröffnen subtile Einblicke in
den Polizeiberuf und laden dazu ein, Poli-
zei auch als Teil der Bürgerschaft wahrzu-
nehmen und in gesellschaftlichen Dialog
zu kommen.
Dass die Polizeifotografie bislang nur re-

lativ wenig von Museen betrachtet wurde,
überrascht angesichts ihrer langen Ge-
schichte. Bereits in den frühen 1840er-Jah-
ren – kurz nach der offiziellen Entdeckung
der Fotografie 1839 – wurden Strafgefan-
gene vor ihrer Entlassung zur Erfassung
porträtiert. Etwas später folgten erste
Steckbriefe mit Fotografien zur Öffentlich-
keitsfahndung. Spätestens ab den 1890er-
Jahren etablierte sich die Tatortfotografie
als eigenständiges Gebiet. Einen Einblick
in die historische Polizeifotografie bot
2007 die Ausstellung „Spurensuche. Po-
lizeifotografie Mannheim 1946–1971“, der
Reiss-Engelhorn-Museen in Zusammenar-
beit mit dem Polizeipräsidium Mannheim.
Mit Fotografien seit den 2010er Jahren

aus den aktuellen Bildarchiven der Polizei
Baden-Württembergs blickt die neue Aus-
stellung nun in die Gegenwart. „POLIZEI-
FOTOGRAFIE – Vor und hinter der Absper-
rung“ wird bis 27. Juni 2027 erstmalig bei
ZEPHYR – Raum für Fotografie der Reiss-
Engelhorn-Museen präsentiert. Begleitend
erscheint ein reich bebilderter Katalog.

Kindertagespflege
Wer den eigenen Alltag gerne mit kleinen
Kindern gestaltet, verantwortungsbewusst
und kooperativ ist, findet in der Kinderta-
gespflege einen Weg, Familien- und Berufs-
tätigkeit ideal miteinander zu verbinden.
Der Fokus bei der Kindertagespflege liegt
in Bildung, Erziehung und Betreuung von
Kindern im Alter bis zu drei Jahren. Um als
Tagesmutter oder -vater, wie Kindertages-
pflegepersonen umgangssprachlich genannt
werden, tätig werden zu dürfen, wird eine

Erlaubnis des Jugendamts benötigt. Diese
wird bei persönlicher Eignung und nach er-
folgreicher Qualifizierung erteilt.
Die Abteilung Kindertagespflege infor-

miert am Mittwoch, 11. Februar, ab 17 Uhr
über alle Fragen rund um die Tätigkeit einer
Kindertagespflegeperson. Wer sich dafür
interessiert, wird gebeten, sich auf www.
mannheim.de/kindertagespflege anzumel-
den. Ein weiterer Informationstermin ist für
4. März, 10.30 Uhr, geplant.

Waldputztag im Dossenwald
Die Stadt Mannheim lädt zum nächsten
Waldputztag im Dossenwald ein. Ge-
meinsam soll am Samstag, 7. Februar, ein
sichtbares Zeichen für Umwelt- und Na-
turschutz gesetzt und der Dossenwald von
Abfällen befreit werden. Treffpunkt ist der
Betriebshof Rotlochhütte, Dossenwald.
Los geht es um 10 Uhr. Um Anmeldung
wird bis spätestens drei Tage vorher per E-
Mail an forstbehoerde@mannheim.de ge-
beten. Handschuhe und Müllsäcke werden
vor Ort zur Verfügung gestellt. An wetter-
gerechte Kleidung und festes Schuhwerk
ist zu denken.
Die Teilnahme erfolgt auf eigenes Risiko.

Die Stadt Mannheim übernimmt keine
Haftung für Schäden, die im Zusammen-
hang mit der Teilnahme entstehen. Mit
ihrer Unterstützung leisten die Teilneh-
menden einen wertvollen Beitrag zum Er-
halt und zur Pflege des Mannheimer Stadt-
walds. Weitere Termine: www.mannheim.
de/waldprojekte-und-fuehrungen
Der symbolische Auftakt der ganzjähri-

gen Cleanup-Challenge ist auch 2026 die
traditionelle Reinigungswoche, die von
Samstag, 14. März, bis Samstag, 21. März,
stattfindet. Insbesondere größere Grup-
pen wie Kindertagesstätten, Schulklassen,
Vereine, Institutionen und Unternehmen

sind eingeladen, eigene Reinigungsaktio-
nen anzumelden und Mannheim gemein-
sam rauszuputzen. Die Teilnahme ist un-
kompliziert: Ab Anfang Februar kann das
Online-Formular unter www.mannheim.
de/rausputzen ausgefüllt werden. Der
Stadtraumservice stellt während der ge-
samten Cleanup-Challenge Greifzangen
und Abfallsäcke zur Verfügung und über-
nimmt die Abholung des gesammelten
Mülls.

Cleanup imDossenwald Foto: Stadt Mannheim
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Öffentliche Ausschreibungen der Stadt Mannheim finden Sie unter
www.auftragsboerse.de.

Dort können Sie alle Ausschreibungsunterlagen kostenfrei abrufen.

Baurecht, Bauverwaltung
und Denkmalschutz

Tagesordnung der öffentlichen Sitzung des Bezirksbeirats Lindenhof
Mittwoch, 04.02.2026, 19:00 Uhr, Technisches Rathaus

Erdgeschoss, Raum Haifa
Glücksteinallee 11, 68163 Mannheim

1. Schließungen Gastronomie/Einzelhandel
2. Stadtbezirksbudget - mündlicher Bericht über die Verwendung der

Mittel
3. Anfragen / Verschiedenes

Tagesordnung
der öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Arbeit und

Soziales
am Donnerstag, den 05.02.2026 um 16:00 Uhr, im Ratssaal

Stadthaus N 1, 68161 Mannheim

Die Sitzung kann direkt vor Ort mitverfolgt werden. Hinweise zum
Livestream finden Sie unter

https://www.youtube.com/@StadtMannheim/streams

1 Vorstellung des Vereins Duha e.V. - Verein für Soziale Dienste; An-
trag der LTK, Mündlicher Bericht

2 Aktuelle Situation Geflüchtete in Mannheim, Mündlicher Bericht
3 Maßnahmegenehmigung für Beförderungsleistungen für Menschen

mit Behinderung, Fahrlinie zu den Diakoniewerkstätten Rhein-Ne-
ckar 2026/2027

4 Vorstellung des Fachbereich Wirtschafts- und Strukturförderung -
Cluster Social Economy, Mündlicher Bericht

5 Abfrage des Quorums für Anträge nach § 14 Geschäftsordnung für
den Gemeinderat der Stadt Mannheim ohne Aussprache

6 Anfragen
7 Anregungen und Mitteilungen an die Verwaltung

Tagesordnung
der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates

am Dienstag, den 03.02.2026 um 16:00 Uhr, im Ratssaal
Stadthaus N 1, 68161 Mannheim

Die Sitzung kann direkt vor Ort mitverfolgt werden. Hinweise zum
Livestream finden Sie unter

https://www.youtube.com/@StadtMannheim/streams

1 Bestellung von Bezirksbeiräten; hier: Wahlperiode 2024 - 2029, Be-
stellung im BBR Neckarstadt-Ost

2 Bestellung von Bezirksbeiräten; hier: Wahlperiode 2024 - 2029, Be-
stellung im BBR Waldhof

3 Grundsteuerreform: Evaluation der Aufkommensneutralität
4 Umsetzung der Wachenstandortstrategie
5 Übertarifliche Arbeitsmarktzulage für Beschäftigte der Stadt Mann-

heim in bestimmten Funktionen beim Jobcenter Mannheim
6 Satzung der Stadt Mannheim über die Benutzungsgebühren für die

Betreuungsangebote an den öffentlichen Mannheimer Grundschu-
len und an den Grundstufen der Sonderpädagogischen Bildungs-
und Beratungszentren mit dem Förderschwerpunkt Lernen

7 Frühe Hilfen an Geburtskliniken – Befristete Finanzierung einer 0,5
VK-Stelle am Universitätsklinikum Mannheim auf Grundlage des
Bundeskinderschutzgesetzes 2012 (BKiSchG)

8 Umgestaltung des Familienpasses
9 Temporäre Anpassung und sich daran anschließende Neufassung

der Vergabekriterien von Betreuungsplätzen
10 Maßnahmegenehmigung Verpflegung in den städtischen Tagesein-

richtungen für Kinder ab dem 01.01.2027 - Öffentliche Ausschrei-
bung gemäß VOL/A

11 Satzung über ein besonderes Vorkaufsrecht; „Sandhofer Weg
rechts“ in Mannheim – Sandhofen; Hier: Aufhebung

12 Änderung der Stundensätze und Entgelte für vermessungstechni-
sche Ingenieurleistungen

13 Eigenbetrieb Stadtraumservice - Neue Entgeltordnung für das Ufer-
und Hafenliegegeld in den städtischen Industriehäfen

14 Eigenbetrieb Stadtraumservice - Rückführung der BUGA-Flä-
chen und Anlagengüter in das städtische Vermögen und deren
Finanzierung

15 Zur Sitzung des Gemeinderates eingereichte Anträge der Fraktionen
16 Abfrage des Quorums für Anträge nach § 14 Geschäftsordnung für

den Gemeinderat der Stadt Mannheim ohne Aussprache
17 Anfragen
18 Anregungen und Mitteilungen an die Verwaltung

Allgemeinverfügung der Stadt Mannheim
zur Gebietsfestlegung der Sperrzone II und Festlegung der Seu-

chenbekämpfungsmaßnahmen innerhalb dieser Restriktionszone
betreffend die Afrikanische Schweinepest nach der Verordnung (EU)

2016/429 zu Tierseuchen („Tiergesundheitsrecht“), der Durchfüh-
rungsverordnung (EU) 2018/1882, der Delegierten Verordnung (EU)
2020/687, der Durchführungsverordnung (EU) 2023/594 sowie der

Schweinepest-Verordnung (SchwPestV)

Aufgrund von Art. 6 Abs.3, Art. 8 Abs.1 und Abs.2 VO (EU) 2023/594
i.V.m. Art. 63 ff. VO (EU) 2020/687 i.V.m. Art. 70 Abs. 1 lit. b, 61 ff. VO (EU)
/2016/429 i.V.m. Art. 71 Abs. 1 VO (EU) 2016/ 429, § 14d SchwPestV vom
8. Juli 2020 (BGBl. I S. 1605), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung
vom 6. November 2020 geändert worden ist, ergeht folgende

Allgemeinverfügung

I.
1. Die Allgemeinverfügung zur Gebietsfestlegung der Sperrzone II und
Festlegung der Seuchenbekämpfungsmaßnahmen innerhalb dieser Res-
triktionszone betreffend die Afrikanische Schweinepest der Stadt Mann-
heim vom 11.12.2025 wird aufgehoben und durch diese ersetzt.

2. Zum Schutz gegen die Afrikanische Schweinepest bei Wildschweinen
(ASP) wird folgende Sperrzone II festgelegt:
2.1. Die Sperrzone II betrifft das gesamte Gebiet des Stadtkreises
Mannheim.

II.
1. In der Sperrzone II gelten folgende Anordnungen:
1.1. Allgemeine Maßnahmen
1.1.1. Das Verbringen von lebenden Wildschweinen innerhalb und aus der
Sperrzone II heraus ist verboten.
1.1.2. Das Verbringen von in der Sperrzone II erlegten Wildschweinen
bzw. von frischem Wildschweinefleisch, Wildschweinefleischerzeugnis-
sen, anderen Erzeugnissen tierischen Ursprungs und sonstiger tierischer
Neben- und Folgeprodukte, das oder die von in der Sperrzone II erlegten
Wildschweinen gewonnen wurde(n), ist innerhalb der Sperrzone II und aus
dieser heraus verboten. Das Verbot gilt auch für den privaten häuslichen
Gebrauch und für die Abgabe von kleinen Mengen von Wildschweinen
oder Wildschweinefleisch direkt an den Endverbraucher und örtliche Be-
triebe des Einzelhandels, die diese direkt an Endverbraucher abgeben.
Abweichend vom Verbringungsverbot ist das Verbringen von innerhalb der
Sperrzone II erlegten Wildschweinen von dem Erlegeort/Fundort in die üb-
licherweise genutzte Wildkammer zulässig, sofern sich diese in der Sperr-
zone II befindet. Außerdem ist das Verbringen in eine von den Behörden
oder der Jägervereinigung Mannheim e.V. im Einvernehmen mit dem Ve-
terinärdienst der Stadt Mannheim gesondert aufgestellten (mobilen) Wild-/
Kühlkammer in der Sperrzone II zulässig.
Abweichend vom Verbringungsverbot kann das Verbringen von frischem
Wildschweinefleisch, Fleischzubereitungen oder Fleischerzeugnissen, die
aus solchem Fleisch bestehen oder solches enthalten, nach einer negati-
ven virologischen Untersuchung auf ASP in folgenden Fällen unter Beach-
tung des Merkblatts „Verbringen von Wildschweinefleisch und -erzeugnis-
sen innerhalb und außerhalb der SZ I, II und III“ durch den Veterinärdienst
der Stadt Mannheim genehmigt werden:
(a) für den privaten häuslichen Verbrauch nur innerhalb der Sperr-
zone II. Die Genehmigung für den privaten häuslichen Verbrauch in der

Sperrzone II gilt als erteilt, wenn nach Erhalt eines negativen Befundes
eine Kontaktaufnahme durch den Veterinärdienst der Stadt Mannheim
nicht erfolgt;
(b) zur Abgabe nur innerhalb der Sperrzone II an einen Fleischverar-
beitungsbetrieb zur risikominimierenden Behandlung gem. Anhang VII der
Verordnung (EU) 2020/687 (z.B. Metzgereien) innerhalb der Sperrzone II
und ausschließlich zur direkten Abgabe an den Endverbraucher innerhalb
der Sperrzone II;
c) zur Abgabe an einen zugelassenen benannten Verarbeitungsbetrieb
zur risikominimierenden Behandlung gem. Anhang VII der Verordnung (EU)
2020/687.
1.1.3. Für das Gebiet der Sperrzone II nördlich des Neckars wird eine
Leinenpflicht für Hunde angeordnet. Davon ausgenommen sind Gebiete,
die zusammenhängend bebaut sind sowie der Bereich der Neckarwiesen
zwischen der B 44 und der B 38. Die Anordnung gilt nicht für eingesetzte
Kadaversuchhunde im bestimmungsgemäßen Einsatz, brauchbare Jagd-
hunde auf der Nachsuche und die Ausbildung und Prüfung von Jagdhun-
den. Ferner ausgenommen sind erforderliche Einsätze von Hirten-, Blin-
den-, Polizei- und Rettungshunden sowie anerkannten Assistenzhunden.
Sonstige Regelungen zu Anleinpflichten insb. aus § 6 der Polizeiverord-
nung zur Aufrechterhaltung von Sicherheit und Ordnung auf öffentlichen
Straßen und Anlagen und zur Abwehr von verhaltensbedingten Gefahren
im Stadtkreis Mannheim (Allgemeine Polizeiverordnung) in der jeweils gül-
tigen Fassung bleiben von dieser Allgemeinverfügung unberührt.
1.1.4. Veranstaltungen jeglicher Art mit Schweinen und auf Schweinebe-
trieben sind in der Sperrzone II untersagt (z.B. Messen, Versteigerungen,
Bauernhofschulungen für Kinder usw.).
1.1.5. GrundstückseigentümerInnen, GrundstücksbesitzerInnen und
sonstige Nutzungsberechtigte haben das Betreten und das Befahren mit
Fahrzeugen ihrer Grundstücke in der freien Landschaft und in den unmit-
telbar daran angrenzenden Bereichen in Ortslagen durch
(a) Beauftragte des Veterinärdienstes der Stadt Mannheim und diese
begleitende, befugt Schusswaffen führende Personen, zum Zwecke der
Suche von Kadavern von Wildschweinen mit Suchhunden,
(b) Beauftragte des Veterinärdienstes der Stadt Mannheim, die Droh-
nen zu diesem Zweck steuern,
(c) Beauftragte der Jagdbehörden, die befugt Schusswaffen führen,
zur gebotenen Bejagung von Wildschweinen zur Bekämpfung der Afrika-
nischen Schweinepest durch wirksame Bestandsreduktion („ASP-Entnah-
meteam“) im Rahmen der Vorgaben der Jagdbehörden,
(d) Beauftragte des Veterinärdienstes der Stadt Mannheim zur Errich-
tung, zur Pflege und Wartung sowie zum Abbau von ASP-Schutzzäunen
und
(e) Beauftragte des Veterinärdienstes der Stadt Mannheim zum Zwe-
cke der Bergung und Beprobung von Kadavern von Wildschweinen
im erforderlichen Umfang zu dulden.
1.1.6. Radfahren einschl. Mountainbikefahren, Reiten, Fußgängerverkehr
und das Fahren mit Krankenfahrstühlen ist im Waldgebiet der in Ziffer I.2.1.
bestimmten Sperrzone II ausschließlich auf befestigten Waldwegen oder
gekennzeichneten Rad-, Reit- und Wanderwegen gestattet, die von Wald-
besitzerinnen und Waldbesitzern oder mit deren Zustimmung angelegt
oder gekennzeichnet wurden.
Angelfischerei und Erwerbsfischerei bleiben erlaubt mit der Maßgabe,
dass das Wegegebot beachtet wird. Ein kurzfristiges Verlassen der befes-
tigen Wege für maximal 15 Meter zum Zwecke des Erreichens des Ufers
bzw. der Angelstelle ist hierbei unschädlich. Die Einhaltung der Biosicher-
heitsmaßnahmen muss dabei gewährleistet sein.
1.1.7. Im gesamten Gebiet der in Ziffer I.2.1. bestimmten Sperrzone II sind
Geocaching und andere Formen der Schnitzeljagd verboten. Davon aus-
genommen sind Gebiete, die zusammenhängend bebaut sind.
1.1.8. Zur Verhinderung der Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest
werden in der Sperrzone II Zäune errichtet; diese können mobil oder fest
sein. Die Errichtung von mobilen und festen Zäunen in der Sperrzone II
ist für die Dauer der Geltung dieser Allgemeinverfügung von Grundei-
gentümernInnen, Nutzungsberechtigten und Personen, die so am Durch-
gang gehindert werden, zu dulden. Durchlässe und Tore sind immer ge-
schlossen zu halten und nach Verwendung immer wieder unverzüglich zu
verschließen.
1.1.9. Im gesamten Gebiet der in Ziffer I.2.1. bestimmten Sperrzone II ist
die Nutzung von Grillplätzen verboten. Davon ausgenommen sind Grill-
plätze, die sich innerhalb oder im unmittelbaren Umfeld (max. 100 Meter)
von im Zusammenhang bebauten Ortslagen befinden. Grillverbote nach §
5 der Polizeiverordnung zur Aufrechterhaltung von Sicherheit und Ordnung
auf öffentlichen Straßen und Anlagen und zur Abwehr von verhaltensbe-
dingten Gefahren im Stadtkreis Mannheim (Allgemeine Polizeiverordnung)
in der jeweils gültigen Fassung bleiben von dieser Allgemeinverfügung
unberührt.
1.1.10. Veranstaltungen jeglicher Art außerhalb der im Zusammen-
hang bebauten Ortslagen werden untersagt. Auf Antrag kann eine Aus-
nahme unter Auflagen genehmigt werden. Der Antrag ist mindestens vier
Wochen vor dem beabsichtigten Veranstaltungsdatum einzureichen. Dem
Antrag ist ein Veranstaltungskonzept beizulegen, aus dem insbesondere
hervorgeht, dass das Wegegebot eingehalten und die Tierseuchenbe-
kämpfung dadurch nicht gefährdet wird. Ausgenommen vom Veranstal-
tungsverbot ist die Durchführung von Maßnahmen zur Jagdhundeausbil-
dung. Veranstaltungen am Tag, die durch forstliches Fachpersonal oder
staatlich zertifizierte Waldpädagoginnen und -pädagogen durchgeführt
werden, insbesondere Bildungsmaßnahmen der öffentlichen Hand und
waldpädagogische Veranstaltungen, werden vom Verbot von Veranstal-
tungen außerhalb bebauter Ortslagen ausgenommen.
1.1.11. Der Betrieb und die Nutzung von Waldkindergärten bleibt er-
laubt unter der Maßgabe, dass ein Aufenthalt nur im umfriedeten Gebiet
sowie in den üblichen Aufenthaltsbereichen stattfindet. Es ist ausnahms-
weise erlaubt, die befestigten/angelegten Wege zu verlassen, um sich auf
eine üblicherweise genutzte Aufenthaltsfläche zu bewegen, wenn der Weg
nicht länger als 15 m ist und entsprechend eingesehen werden kann.
1.1.12. Waldbesitzerinnen und Waldbesitzern in der Sperrzone II ist
die Ausübung forstwirtschaftlicher Tätigkeiten grundsätzlich gestattet, so-
fern die Einhaltung der Biosicherheitsmaßnahmen dabei jederzeit gewähr-
leistet ist. Allerdings sind die Tätigkeiten auf das notwendige Mindestmaß
zu beschränken. Es gilt, die Störung bzw. Beunruhigung von Schwarzwild
bestmöglich zu vermeiden. Es wird, soweit technisch möglich, die Nut-
zung von Elektrogeräten (Akkusägen etc.) empfohlen. Die Maßnahmen
dürfen nur tagsüber – zwischen 30 Minuten vor Sonnenaufgang und 30
Minuten nach Sonnenuntergang – durchgeführt werden.
Als notwendige Tätigkeiten werden vor allem folgende Maßnahmen
erachtet:
Verkehrssicherungsmaßnahmen, Monitoring und Holzeinschlagsmaßnah-
men, inkl. Rückung im Rahmen des Waldschutzes, Maßnahmen der Wald-
brandverhütung, Maßnahmen zur Neuanlage und Sicherung von Forstkul-
turen und Jungbeständen, Maßnahmen der Hiebsvorbereitung, räumlich
begrenzte Durchforstungs- und Pflegeeingriffe inkl. Rückung außerhalb
von Schwarzwildeinständen, Holzabfuhr auf Abfuhrwegen, Unterhaltung
von Waldwegen zum Zwecke des Vermögenserhaltes und der Sicherung
der Lenkungsfunktion der WaldbesucherInnen (Wegegebot für Erholungs-
suchende). Grundsätzlich gilt, dass die vorgenannten Maßnahmen durch
WaldbesitzerInnen oder beauftragte Unternehmen durchgeführt werden
können. Des Weiteren können Ausnahmen, insbesondere um Ausgleichs-
maßnahmen für Infrastrukturprojekte durchzuführen, durch den Veterinär-
dienst der Stadt Mannheim zugelassen werden.
1.1.13. Im gesamten Gebiet der in Ziffer I.2.1. bestimmten Sperrzone
II wird das Betreiben von Maislabyrinthen untersagt. Eine Ausnahme kann
auf Antrag genehmigt werden, wenn ein Konzept nachgewiesen wird, wel-
ches den Aufenthalt von Wildschweinen in dem Labyrinth ausschließt.
1.1.14. Das Starten von motorisierten Gleitschirmen, motorisierten
Hängegleitern, Motorschirmen oder vergleichbaren motorisierten Luft-
sportgeräten im gesamten Gebiet der in Ziffer I.2.1. bestimmten Sperrzone
II ist untersagt.
1.1.15. Im gesamten Gebiet der in Ziffer I.2.1. bestimmten Sperrzone
II wird Camping in der Wildnis untersagt. Ausgenommen davon sind um-
friedete Flächen. Für andere Flächen kann eine Ausnahme genehmigt
werden. Der Antrag ist mindestens vier Wochen vor der beabsichtigten
Nutzung beim Veterinärdienst der Stadt Mannheim einzureichen.
1.2. Die Jagd im Allgemeinen und auf Wildschweine im Besonderen be-
treffende Maßnahmen
1.2.1. Es gilt ein Jagdverbot.
Ausgenommen von dem Jagdverbot sind von den zuständigen Behörden
angeordnete Einzelfallmaßnahmen zur Seuchenbekämpfung.

Die Jagd auf alle Arten von Wild, auch auf Wildschweine, ist in der Sperr-
zone II unter folgenden Maßgaben gestattet:
(a) Die Jagd ist so auszuüben, dass ein Versprengen der Wildschweine
möglichst verhindert wird. Die Verwendung von Schalldämpfern wird
empfohlen.
(b) Die Jagd auf alle Arten von Wild in der Sperrzone II ist genehmi-
gungspflichtig. Die Genehmigung gilt als grundsätzlich erteilt.
(c) Die Genehmigung (b) gilt, mit Ausnahme des Gebietes, begrenzt
im Westen durch den Rhein, im Norden durch die Landesgrenze zu Hes-
sen, im Osten durch die Riedbahn und im Süden durch die A 6, als wi-
derrufen, sobald der Veterinärdienst der Stadt Mannheim Kenntnis über
einen ASP-Verdachtsfall erhält. Hierüber wird die Jägerschaft über die
Jägervereinigungen informiert. Die Genehmigung lebt wieder auf, sobald
der Veterinärdienst der Stadt Mannheim über das Chemische und Veteri-
näruntersuchungsamt (CVUA) Karlsruhe über ein negatives ASP-Ergebnis

informiert wurde. Auch hierüber wird die Jägerschaft über die Jägerverei-
nigungen informiert.
Die Genehmigung kann im Übrigen im Einzelfall auch in abgrenzbaren
Gebieten mit positiv bestätigtem ASP-Ergebnis wieder ausgesprochen
werden, wenn das Infektionsgeschehen dies erforderlich macht. Dies ist
beispielsweise der Fall, wenn sich ein dynamisches Seuchengeschehen
stabilisiert oder ein Seuchengeschehen durch entsprechende Zaunkom-
partimente abtrennbar ist. Hierüber wird die Jägerschaft über die Jäger-
vereinigungen informiert.
(d) Die Jagdausübungsberechtigten haben die Schwarzwild-Strecken
täglich mit der punktgenauen Angabe des Erlegungsortes in das Wildtier-
portal einzutragen.
(e) Der Einsatz von Jagdhunden und Jagdhelfern (Treibern) zur flächi-
gen Beunruhigung des Wildes ist untersagt. Unter das Beunruhigen mit
Jagdhunden fällt auch das Brackieren.
(f) Die Durchführung von Bewegungsjagden (einschließlich Drückjag-
den) und Erntejagden bedarf der vorherigen Genehmigung durch die zu-
ständige untere Jagdbehörde. Die Genehmigung kann unter bestimmten
Voraussetzungen erteilt werden, sofern die Durchführung mit den Zielen
der Allgemeinverfügung vereinbar ist.
1.2.2. Es wird zur verstärkten Bejagung von Wildschweinen in der Sperr-
zone II aufgerufen.

Innerhalb der Bereiche, die durch fest installierte Zäune gesichert sind,
sind durch intensive Bejagung und Entnahme wildschweinfreie Bereiche
anzustreben, um die Ausbreitung der ASP zu verhindern (sog. Weiße Zo-
nen). Die konkrete Bestimmung der zu schaffenden weißen Zonen erfolgt
durch die zuständige Behörde.

Bei der Jagdausübung nach Ziff. 1.2.1. und 1.2.2. sind folgende Biosicher-
heitsmaßnahmen einzuhalten:
HalterInnen von Hausschweinen und MitarbeiterInnen von Hausschweine-
betrieben dürfen nicht an der Jagd teilnehmen.
Jeglicher Kontakt von Hunden mit Wildschweinen ist zu vermeiden.
Sofern ein Kontakt von Hund oder Mensch mit Wildschweinen nicht ver-
mieden werden kann, ist eine Dekontamination durchzuführen. Das be-
deutet mindestens abwaschen insbesondere der Hundepfoten, des Fan-
ges, der Riemen, Halsbänder mit geeignetem Shampoo. Reinigung und
Desinfektion der Schuhe oder Schuhwechsel vor Zustieg in das genutzte
Kraftfahrzeug. Desinfektion der Transportbox.
Beim Verlassen der Sperrzone II ist in jedem Fall eine Dekontamination der
Schuhe vor dem Zustieg in das genutzte Fahrzeug durchzuführen oder
die Schuhe zu wechseln. Ebenso ist das Fahrzeug vorab möglichst äu-
ßerlich zu reinigen und zu desinfizieren, sofern Wege verlassen wurden.
Bevor Hunde in die Fahrzeugbox gesetzt werden, sind mindestens Fang
und Pfoten zu reinigen. Die Jagdkleidung ist regelmäßig bei mindestens
60 Grad unter Zugabe von Waschmittel zu reinigen. Fahrzeuge, die bei der
Jagd in Sperrzonen eingesetzt wurden, dürfen ohne vorhergehende Rei-
nigung und Desinfektion nicht auf einen Schweinehaltungsbetrieb fahren.
Hund und Jagdkleidung dürfen ohne Reinigung und Waschung nicht auf
einen Schweinehaltungsbetrieb gebracht werden.

Für den Fall, dass erlegte Wildschweine verwertet werden:
1.2.3. Für den Fall, dass erlegte Wildschweine verwertet werden, ha-
ben Jagdausübungsberechtige sicherzustellen, dass jedes erlegte Wild-
schwein unverzüglich mit einer orangefarbenen Wildmarke gekennzeich-
net und in auslaufsicheren Behältnissen zu der üblicherweise genutzten
Wildkammer gebracht wird. Auch das Aufbrechen darf erst an diesem Ort
erfolgen.
1.2.4. Konfiskate eines jeden erlegten Wildschweins sind an einer Ver-
wahrstelle in der Sperrzone II in den dafür vorgesehenen Behältnissen für
den Zweck der unschädlichen Beseitigung in einem Verarbeitungsbetrieb
für Material der Kategorie 1 nach Art. 24 Abs. 1 Buchst. a der VO (EG) Nr.
1069/2009 zu entsorgen. Der Transport hat in auslaufsicheren, leicht zu
reinigenden Behältnissen zu erfolgen.
1.2.5. Jagdausübungsberechtigte haben sicherzustellen, dass von jedem
erlegten Wildschwein Proben zur serologischen und virologischen Unter-
suchung auf Afrikanische Schweinepest entnommen und jeweils mit einem
Untersuchungsantrag und unter Angabe des genauen Ortes (Revier-ID
und mit GPS-Daten) an das Chemische und Veterinäruntersuchungsamt
(CVUA) Karlsruhe zur Untersuchung übersandt werden. Bei Tupferproben
ist auf eine hinreichende Durchtränkung zu achten. Beim Versand der Pro-
ben ist sicherzustellen, dass keine bluthaltigen Flüssigkeiten außerhalb der
Probenbeutel auftreten.
1.2.6. Jedes erlegte Wildschwein ist bis zum Vorliegen des negativen
Untersuchungsergebnisses in der üblicherweise genutzten Wildkammer
unter Kontrolle des/der Jagdausübungsberechtigten aufzubewahren. Al-
ternativ besteht die Möglichkeit, dass der/die Jagdausübungsberechtigte
das in der Sperrzone II erlegte Wildschwein zerlegt und die Stücke bis
zum Vorliegen eines negativen Untersuchungsergebnisses in verschlosse-
nen Vakuumbeuteln aufbewahrt; diese dürfen tiefgefroren werden. Jeder
Vakuumbeutel muss mit der Nummer der (roten) Wildursprungsmarke zur
Rückverfolgbarkeit gekennzeichnet sein und alle Wildteile in einem eige-
nen Behältnis aufbewahrt (z.B. Plastiksack) sein. Ein Inverkehrbringen ist
nach Maßgabe der Ziff. 1.1.2. erst nach Vorliegen eines negativen Unter-
suchungsergebnisses zulässig. Bei einem positiven Untersuchungsergeb-
nis müssen alle Tierkörper in der Wildkammer, die Kontakt zu dem positiv
getesteten Tierkörper hatten, nach näherer Anweisung der zuständigen
Behörde durch speziell geschultes Personal unschädlich beseitigt werden.
Eine Beseitigung des Tierkörpers sowie der zur selben Zeit in der Wild-
kammer befindlichen Tierkörper hat auch in dem Fall zu erfolgen, wenn
durch das CVUA aufgrund mangelhafter Probeeinsendung kein Probeer-
gebnis zur Verfügung gestellt werden kann.

Für den Fall, dass erlegte Wildschweine nicht verwertet werden:
1.2.7. Für den Fall, dass erlegte Wildschweine nicht verwertet werden,
müssen die Tierkörper mit einer Wildmarke gekennzeichnet, beprobt und
nach negativem Untersuchungsergebnis über die bekannten Verwahr-
stellen in der Sperrzone II oder an einem vom Veterinärdienst der Stadt
Mannheim bestimmten Ort unschädlich beseitigt werden. Jede Probe ist
mit einem Untersuchungsantrag an das Chemische- und Veterinäruntersu-
chungsamt (CVUA) Karlsruhe zur Untersuchung zu übersenden.
1.2.8. Jagdausübungsberechtigte
(a) sind zu einer verstärkten Fallwildsuche nach verendeten Wild-
schweinen aufgerufen,
(b) haben jedes verendet, schwerkrank oder in sonstiger Weise ver-
haltensauffällig aufgefundene Wildschwein dem Veterinärdienst der Stadt
Mannheim (Mail: veterinaerdienst@mannheim.de) unverzüglich, unter An-
gabe des genauen Fundortes (wenn möglich mit GPS-Daten) zu melden.
Die Kennzeichnung, Probenahme, Bergung und unschädliche Beseitigung
der verendet aufgefundenen Wildschweine obliegt ausschließlich dem von
der Stadt Mannheim bestimmten Personal.
1.2.9. Hunde und Gegenstände (auch Fahrzeuge) sowie Schuhwerk, die
bei jagdlichen Maßnahmen verwendet wurden und mit Wildschweinen
oder mit Teilen von Wildschweinen in Berührung gekommen sind, sind
zu reinigen und (im Falle von Gegenständen und Schuhwerk) mit einem
gegen das ASP-Virus wirksamen Desinfektionsmittel gründlich zu behan-
deln. HundehalterInnen und Jagdausübungsberechtigte haben dies si-
cherzustellen. Personen, die mit Wildschweinen oder mit Teilen von Wild-
schweinen in Berührung gekommen sind, haben sich ebenfalls gründlich
zu reinigen und mindestens die Kontaktstellen mit einem wirksamen Mittel
zu desinfizieren.
1.2.10. Erlegte oder verendet aufgefundene Wildschweine oder de-
ren Teile sowie Gegenstände, mit denen Wildschweine in Berührung ge-
kommen sein können, dürfen in Hausschweinhaltungen nicht verbracht
werden.

1.3. Schweinehaltende Betriebe betreffende Maßnahmen
1.3.1. HalterInnen von Schweinen teilen dem Veterinärdienst der Stadt
Mannheim (veterinaerdienst@mannheim.de) unverzüglich
(a) die Anzahl der gehaltenen Schweine unter Angabe ihrer Nutzungs-
art und ihres Standorts, falls die Haltung dem Veterinärdienst der Stadt
Mannheim nicht bereits bekannt ist,
(b) verendete oder erkrankte, insbesondere fieberhaft erkrankte
Schweine
mit.
1.3.2. An den Ein- und Ausgängen jeder Schweinehaltung sind geeignete,
jederzeit funktionsfähige Desinfektionsmöglichkeiten für Schuhwerk und
Hände einzurichten.
1.3.3. Futter und Einstreu sowie alle Gegenstände und Geräte, die mit
Schweinen in Berührung kommen können, müssen für Wildschweine un-
zugänglich aufbewahrt werden.
1.3.4. Verendete und erkrankte, insbesondere fieberhaft erkrankte
Schweine, bei denen der Verdacht auf Afrikanische Schweinepest nicht
ausgeschlossen werden kann, sind im CVUA Karlsruhe virologisch auf Af-
rikanische Schweinepest untersuchen zu lassen.
1.3.5. Es ist verboten, Schweine aus Betrieben in der Sperrzone II zu
verbringen.
1.3.6. Schweine dürfen auf öffentlichen oder privaten Straßen nicht getrie-
ben werden. Das Treiben auf ausschließlich betrieblichen Wegen innerhalb
eingezäunter Areale ohne Nutzung öffentlicher oder nicht betrieblicher pri-
vater Wege ist zulässig.
1.3.7. Es ist verboten, Erzeugnisse, die von Schweinen gewonnen wur-
den, die in der Sperrzone II gehalten wurden, in andere Mitgliedstaaten

oder Drittländer zu verbringen.
1.3.8. Samen, Eizellen und Embryonen, die zur künstlichen Fortpflanzung
bestimmt sind, und von Schweinen stammen, die in der Sperrzone II ge-
halten wurden, dürfen nur innerhalb dieser Zone verbracht werden.
1.3.9. Frisches Fleisch und Fleischerzeugnisse, einschließlich Tierdarm-
hüllen, das bzw. die von Schweinen gewonnen wurden, die in der Sperr-
zone II gehalten wurden, dürfen nur innerhalb dieser Zone verbracht
werden.
1.3.10. Hunde dürfen das Betriebsgelände nur unter Aufsicht
verlassen.
1.3.11. Tierische Nebenprodukte, einschließlich Gülle, die von in der
Sperrzone II gehaltenen Schweinen stammen, dürfen nur innerhalb dieser
Zone verbracht werden.

Die zuständige Behörde kann auf Antrag Ausnahmen von den Ziffern
1.1.2., 1.3.5., 1.3.7., 1.3.8., 1.3.9. und 1.3.11. genehmigen.

III.
Die unter Ziffer I. und II. getroffenen Anordnungen sind solange gültig,
bis eine neue Allgemeinverfügung zur Gebietsfestlegung der Sperrzone
II und Festlegung der Seuchenbekämpfungsmaßnahmen innerhalb dieser
Restriktionszone betreffend die Afrikanische Schweinepest in Kraft tritt,
längstens jedoch für 6 Monate ab dem Zeitpunkt der Bekanntgabe auf der
Homepage der Stadt Mannheim.

IV.
1. Die sofortige Vollziehung der Regelungen unter I. und II. dieser Ver-
fügung wird hiermit angeordnet.
2. Die Verfügung gilt an dem auf die ortsübliche Bekanntmachung fol-
genden Tag als bekannt gegeben.

Hinweis zur Bekanntmachung
(1) Gemäß § 41 Abs. 4 S. 1 Landesverwaltungsverfahrensgesetz Ba-
den-Württemberg in Verbindung mit Satzung der Stadt Mannheim über
öffentliche Bekanntmachungen vom 19.02.2002 wird diese Allgemeinver-
fügung im Internet unter www.mannheim.de/oeb verkündet.
(2) Die verkündete Allgemeinverfügung kann mit Begründung beim
Fachbereich Sicherheit und Ordnung – Veterinärdienst –, Karl-Ludwig-Str.
28-30, 68165 Mannheim, kostenlos während der Öffnungszeiten eingese-
hen werden.

Hinweis:
Zuwiderhandlungen gegen diese Allgemeinverfügung können als Ord-
nungswidrigkeit geahndet werden.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach Be-
kanntgabe Widerspruch erhoben werden. Dieser Widerspruch ist bei der
Stadt Mannheim, Fachbereich Sicherheit und Ordnung – Veterinärdienst
–, Karl-Ludwig-Str. 28-30, 68165 Mannheim, schriftlich oder zur Nieder-
schrift einzulegen.

Mannheim, den 21.01.2026

gez. Specht
Oberbürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung

Der Vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 71.59 "Sullivan-Süd" in Mann-
heim-Käfertal und die zugehörige Satzung über örtliche Bauvorschriften
gemäß § 74 Landesbauordnung (LBO) in dessen Geltungsbereich wur-
den im Entwurf gebilligt und werden gemäß § 3 Absatz 2 Baugesetzbuch
(BauGB) ausgelegt.
Der Ausschuss für Umwelt und Technik hat am 20.01.2026 die vorgelegten
Entwürfe des Bebauungsplans Nr. 71.59 "Sullivan-Süd" und der zugehö-
rigen Satzung über örtliche Bauvorschriften gebilligt und die öffentliche
Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen. Der Bebauungsplan Nr.
71.59 „Sullivan Süd“ ersetzt nach seinem Inkrafttreten in seinem Geltungs-
bereich den bestehenden Bebauungsplan Nr. 71.51 „Sullivan“ in Mann-
heim Käfertal.
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanentwurfs ist in der nachfolgen-
den Skizze dargestellt:

Ziel der Planung ist die Schaffung von verbindlichem Planungsrecht für
neuen Wohnraum und gewerbliche Nutzungen für eine wachsende Stadt-
bevölkerung sowie teilweise die Deckung der sich daraus ergebenden Er-
fordernisse an sozialer und öffentlicher Infrastruktur. Im Zusammenhang
mit der Gesamtentwicklung der ehemaligen Militärflächen im Stadtteil
Franklin kommen den Belangen des Klimaschutzes- und der Klimaanpas-
sung, ein schonender Umgang mit Grund und Boden sowie den Belangen
des Umweltschutzes eine besondere Bedeutung zu.

Durchführung der Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Absatz 2
BauGB.
Der Entwurf des Bebauungsplanes mit Begründung inklusive des nach
Maßgabe der Anlage 1 zum BauGB gegliederten Umweltberichts können
vom 30.01.2026 bis einschl. 02.03.2026 im Internet unter folgendem Link
eingesehen werden:
https://www.mannheim.de/bauleitplanung
Zudem besteht die Möglichkeit der Einsichtnahme in die Planunterlagen
im Technischen Rathaus, Glücksteinallee 11, montags bis freitags von 8
bis 18 Uhr (Auslegung im Foyer).
Stellungnahmen zur Planung können während des Auslegungszeitraums
schriftlich, elektronisch oder mündlich zur Niederschrift bei der Stadt
Mannheim, Fachbereich Geoinformation und Stadtplanung, Glücksteinal-
lee 11, 68163 Mannheim abgegeben werden. Im Falle einer Niederschrift
sowie für persönliche Rückfragen ist eine vorherige Terminvereinbarung
erforderlich (Telefonnummer 0621/293-7045 oder per Email an 61.bauleit-
planung@mannheim.de).

DIN-Normen, die den Inhalt von Festsetzungen des Bebauungsplanes
konkretisieren und hierdurch die Zulässigkeit eines Vorhabens planungs-
rechtlich beeinflussen, können ebenfalls beim Fachbereich Geoinforma-
tion und Stadtplanung eingesehen werden.

Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschluss-
fassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben.

Neben den oben genannten Unterlagen sind umweltbezogene Informati-
onen in Form von Fachbeiträgen sowie Stellungnahmen von Privaten, Be-
hörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange zu folgenden Themen
verfügbar:

• Boden und Grundwasser sowie Altlasten und Abfälle
• Kampfmittelerkundung und Blindgängerverdachtspunkte
• Entwässerungskonzept (Regenwasserbewirtschaftung und

Versickerung)
• Verkehrsuntersuchung zu Verkehrsaufkommen und Leistungsfähig-

keit der Anbindung
• Schalltechnische Untersuchung (Verkehrslärm, Gewerbelärm,

Sportlärm) und Schallschutzkonzept
• Besonnungs- und Verschattungsverhältnisse in Bezug auf die

Wohnnutzung
• Stadtklima und lokale Klimaanalyse mit Beurteilung der Planung
• Grünordnungsplan mit Eingriffs-Ausgleichsbilanzierung (Gegen-

überstellung Eingriffe in Natur- und Landschaft und deren Aus-
gleich, Empfehlungen/ Festsetzungen/ Hinweise, planexterne
Ausgleichsmaßnahmen)

• Naturschutz, Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag mit arten-
schutzrechtlicher Prüfung (Fledermäuse, Vögel, Reptilien),
Artenschutzmaßnahmen
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